AUSTRALIAN  SHEPHERD  CLUB  DER SCHWEIZ

AENDERUNG ZUM ZUCHT- UND KÖRREGLEMENT 

Zusatzangaben, die im Zucht- und Körreglement erscheinen sollen.

Die Änderungen des ZR wurden von der GV des ASCS am 28.02.2010 genehmigt und vom ZV der SKG am 20.10.2010 gutgeheissen. Das geänderte ZR tritt am 09.12.2010 in Kraft.

Das ZR kann bei Herrn Charles Moy (Siehe www.australian-shepherd-club.ch) bezogen werden.

3.1
Allgemeine Bedingungen für die Zulassung zur Ankörung
Alt:
Zuchthunde müssen MDR1 getestet sein. Es ist anzustreben das befallene Hunde (-/-) und Träger (+/-) möglichst nur mit freien Hunden (+/+) gepaart werden.
Neu:
Zuchthunde müssen MDR1 getestet sein. Es werden nur Hunde angenommen die über einen Bluttest verfügen (kein Speicheltest). Es ist anzustreben das befallene Hunde (-/-) und Träger (+/-) möglichst nur mit freien Hunden (+/+) gepaart werden.

3.3
Die Ankörung besteht aus zwei Teilprüfungen
· Verhaltensbeurteilung:
Mindestalter 18 Monate

· Formwertbeurteilung:
Mindestalter 18 Monate

Alt:
Die Verhaltensbeurteilung wird von mindestens 2 Personen vorgenommen, welche über ein fundiertes Wissen über das Verhalten des Hundes verfügen. Sie werden von der Zuchtkommission bestimmt.


Sie entscheiden gemeinsam über das Resultat.

Neu: 
Die Verhaltensbeurteilung wird von mindestens 1 von der SKG oder vom Rassenclub anerkannten Wesensrichter vorgenommen, welche über eine entsprechende Ausbildung (Wesensrichter SKG oder Wesensrichter Rasse) verfügt und ein fundiertes Wissen über das Verhalten des Hundes besitzen. Sollte dieser infolge einer Bewertung eines selbst gezüchteten Hundes in Ausstand treten, ist ein Ersatz erforderlich. Die definitive Beurteilung bzw. Entscheidung dürfen nur anerkannten Wesensrichter fällen. Sie werden von der Zuchtkommission bestimmt.


Sie entscheiden gemeinsam über das Resultat

6.
Zuchtstätten- und Wurfkontrolle

Alt:
Jeder Wurf ist dem Zuchtwart möglichst sofort, spätestens aber 2 Tage nach der Geburt zu melden, damit die erste obligatorische Kontrolle durchgeführt werden kann. Sie erfolgt innert 3 Wochen nach Geburt und wird durchgeführt von Zuchtkommissions- oder Vorstandsmitgliedern.
Neu: 
Wurfkontrolle: Jeder Wurf ist dem Zuchtwart möglichst sofort, spätestens aber 2 Tage nach der Geburt zu melden. Eine Wurfkontrolle bei Neu- Züchter erfolgt innert 3 Wochen nach der Geburt der Welpen und wird durchgeführt von Zuchtkommissions- oder Vorstandsmitgliedern. Das Wurfbesichtigungsformular des ASCS muss vom beauftragten Mitglied ausgefüllt und am Zuchtwart weitergeleitet werden. Eine Kopie bleibt beim Züchter.

Bei Züchtern, welche schon 3 Australian Shepherd Würfe aufgezogen haben, ist ab dem 4. Wurf die erst Wurfkontrolle fakultativ. Wird aus speziellen Gründen eine Wurfkontrolle erwünscht, muss der Züchter sich frühzeitig beim Zuchtwart melden

Raffaella Meneghello
Änderung ASCS Reglement von der GV genehmigte Anträge bis 2009
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